
Buchbesprechungen
auszuhalten vermochte. folgender Tage! » Was geschieht, WE dıe “()I111-

Im etzten Kapıtel » I’heologie-Philosophie-Lite- täglıche Eucharıstiefeier] aufgrund des gegenwärtl-
FTalur« stellt Ochbrunner gleichsam als TUC Se1- SCH Priestermangels ın vıielen Pfarrgemeinden
11CT vorausgehenden Untersuchungen den tüunf n1ıC mehr möglıch ist der ın absehbarer e1t N1C
Phiılosophenfreunden Balthasars Überlegungen mehr möglıch Se1n WTr « 19) Fıne gäng1ge Ant-

Art und Weıse, Ww1e Balthasar selhst das Verhält- WOTL arauı tellen e vielerorts bere1its als
N1sS VOIN eologıe und Phiılosophie Konzıpiert und Selbstverständlichken: betrachteten »Sonntäglichen
welches (rewıicht e ılteratur 1r ıhn und Se21ne Wort-Gottes-Feijern« dar, das e1 ( Wort)Gofttes-
Phiılosophenfreunde Ochbrunner SCHNLIE QAenste (mıt der hne Oommun10nspendung), e
e 211 mit eıner Reflexion ZULT »Interpretation ın Ermangelung e1Nes Priesters anstelle der ONN-
als methodisches Bındeglied zwıischen ıteratur, LagSMESSC gefeler! und VOIN eınem 1akon der 1_.a1-
Phiılosophie und COLOg1e« geleitet werden. Bezüglıch cheser Praxıs sınd,

Wer cAhesem Buch greift, erfährt 1ne nahezu Ww1e der Verfasser 1mM OTWO 14) eC test-
unüberschaubare VOIN Detauls beren und tellt, »>vıele theologische und kırchenrechtliche
Werk Hans Urs VOIN sars, SOWI1Ee ber e mit Fragen Olfen« Se1ne Absıcht, chese Fragen
ım befreundeten Hnf Phılosophen, e LOochbrun- aufgreifen und elner Beantwortung uftühren
11CT mıiıt vielen Quellenverweısen Okumenter! wollen, ist daher uneingeschränkt begrüßen.
aruber hınaus gewährt das Werk wertvolle Fın- Im AÄAnschluss das »Abkürzungsverzeichn1s«blıcke In das Bemühen cheser Autoren 1ne (15—18) und 1ne Knappe, ber pragnante FEınle1i-
christliıch inspirierte Europas. |DDER Werk ist Lung, ın deren ahmen ZU] elınen e » Z1elset-
leicht eS| und klar, ass Nn1ıC 1U Fachleute, ZUNE der Arbeit« umre1ßt, zuU anderen e
sondern uch theolog1sc und phiılosophıisch inter- > Wahl des Tıtels und der verwendeten Begriffe«ass1ierte kademıker mit (1ew1ınn lesen können, (22—24) erläutert, näher! sıch der VOIN ıhm SCinsbesondere Jene, e Person und 1ırken Bal- wählten ematık zunächst unter dem Aspekt » AÄAus
C(hasars ber den Streng theolog1sch-philosophi- der Not geboren« 25—-141) Im Mıttelpunkt des C 1 -
schen Bereich hınaus interessiert S1InNd. Sten apıtels SC >] ie Pflıcht« ZULT Heilıgung des

FIOYTIanR Pitschl, Brixen onntags ın elner gottesdienstlichen ersamm-
lung« (25—67) In cQhesem UusammeNNang ze1g] der
Verfasser e durchgäng1ige rechtsgeschichtliche
Entwicklungslinie elner »sehr Verknüpfung

Kıiırchenrecht der Heilıgung des Sonntags mit der Feıjer der FU-
charıstie« auf, ass e ın bestimmten Epochen
und unter bestimmten mständen angewandtenKriegbaum, Christian: Die »Sonntägliche Wort-

Gottes-Feier« A Ader Not geboren, ZUH egen »Notlösungen« ın Form VOIN priesterlosen Wortgot-
geworden Il Dissertatitonen Kanonistische Kei- teschensten n1ıe >»Uuber e Bese1it1gung des Priester-

mangels hınaus Bestand« gehabt en 67)he, 21), St UIenNn EOS 2006, 239 Seiten, ISBN
9/85-3-8306-7261-6, FEuro 16,00 |DER zweıte (und umfangreichste Kapıtel £2nNan-

delt »Un1iversalrechtliche Normen Sonntäg-
In Anbetracht elner w1e uch immer lıchen Wort-Gottes-Feiern« 65—141) Ausgehend

Notlage sınd prinz1ıpie. WEe1 Komplementäre He- V OI den einschläg1ıgen Darlegungen des / weıiten
Vatıkanıschen Kaonzıls beschreı1bt der Verfasserstrebungen angebracht: ährend e erstie Hestre-

bung auf e (Kurzfrist1ge) ınderung der gegebe- arın zunächst (1enese und Intention des ir e
nenftalls eingetretenen Auswirkungen der betreifen- gegenständlıche ematık einschläg1ıgen ( Al 1745
den Notlage ab7zuzielen hat, 111US5 e zweıte, enL- CIC, demzufolge den Gläubigen csehr empfoh-
schei1dende Bestrebung dahın gehen, deren Ursa- len wırd, »WT Fehlens e1INes geistlichen
chen (längerfristig und dauerhaft) beseitigen. mtsträgers der AL e1nem anderen scChweren

Fıne Notlage seelsorglıcher bıldet den ÄUS- trund e [sonntäglıche eilnanme elner FUu-
gangspunkt der 1e7r vorzustellenden Untersu- charıstiefejer unmöglıch ist, e1nem Wort-
chung, be1 der sıch 1ne laus-Mörsdorft- gottesdienst teil{zulnehmen« 21 Ww1e uch 1mM
Studıum 1r Kanonistik ın München erstellte ] 1- 1C auf den gesetzessystematıischen Kontext dA1e-
zentatsdıssertation handelt Ihr Verfasser, Priester ] Norm SOWI1e auf das V OI der Gottesdienstkong-
der 1O7ese Passau, umschreıb! e VOIN ıhm eMmMa- regatiıon erstellte LDirektorimum »Sonntäglicher (1e-
(1s1ierte Notlage Sam(l ıhrer unter tiheolog1schem, meindegottesdienst hne Priester« V OI 1988 und
kırchenrechtlichem und pastoralem Aspekt be- andere einschläg1ıge Oökumente Cutlıc. 4ass e1n
TACNTLE! onl gravierendsten Auswirkung mittels priesterloser ( Wort)Gottesdienst Sonntag 1MM-

auszuhalten vermochte.
Im letzten Kapitel »Theologie-Philosophie-Lite-

ratur« stellt Lochbrunner gleichsam als Frucht sei-
ner vorausgehenden Untersuchungen zu den fünf
Philosophenfreunden Balthasars Überlegungen an
zur Art und Weise, wie Balthasar selbst das Verhält-
nis von Theologie und Philosophie konzipiert und
welches Gewicht die Literatur für ihn und seine
Philosophenfreunde hatte. Lochbrunner schließt
die Arbeit mit einer Reflexion zur »Interpretation
als methodisches Bindeglied zwischen Literatur,
Philosophie und Theologie« (222).
Wer zu diesem Buch greift, erfährt eine nahezu

unüberschaubare Fülle von Details über Leben und
Werk Hans Urs von Balthasars, sowie über die mit
ihm befreundeten fünf Philosophen, die Lochbrun-
ner mit vielen Quellenverweisen dokumentiert.
Darüber hinaus gewährt das Werk wertvolle Ein-
blicke in das Bemühen dieser Autoren um eine
christlich inspirierte Kultur Europas. Das Werk  ist
leicht lesbar und klar, so dass nicht nur Fachleute,
sondern auch theologisch und philosophisch inter-
essierte Akademiker es mit Gewinn lesen können,
insbesondere jene, die an Person und Wirken Bal-
thasars über den streng theologisch-philosophi-
schen Bereich hinaus interessiert sind.

Florian Pitschl, Brixen

Kirchenrecht
Kriegbaum, Christian: Die »Sonntägliche Wort-

Gottes-Feier« – aus der Not geboren, zum Segen
geworden (= Dissertationen – Kanonistische Rei-
he, 21), St. Ottilien: EOS 2006, 239 Seiten, ISBN
978-3-8306-7261-6, Euro 16,00.

In Anbetracht einer wie auch immer gearteten
Notlage sind prinzipiell zwei komplementäre Be-
strebungen angebracht: Während die erste Bestre-
bung auf die (kurzfristige) Linderung der gegebe-
nenfalls eingetretenen Auswirkungen der betreffen-
den Notlage abzuzielen hat, muss die zweite, ent-
scheidende Bestrebung dahin gehen, deren Ursa-
chen (längerfristig und dauerhaft) zu beseitigen.
Eine Notlage seelsorglicher Art bildet den Aus-

gangspunkt der hier vorzustellenden Untersu-
chung, bei der es sich um eine am Klaus-Mörsdorf-
Studium für Kanonistik in München erstellte Li-
zentiatsdissertation handelt. Ihr Verfasser, Priester
der Diözese Passau, umschreibt die von ihm thema-
tisierte Notlage samt ihrer unter theologischem,
kirchenrechtlichem und pastoralem Aspekt be-
trachtet wohl gravierendsten Auswirkung mittels

folgender Frage: »Was geschieht, wenn [die sonn-
tägliche Eucharistiefeier] aufgrund des gegenwärti-
gen Priestermangels in vielen Pfarrgemeinden
nicht mehr möglich ist oder in absehbarer Zeit nicht
mehr möglich sein wird?« (19) Eine gängige Ant-
wort darauf stellen die vielerorts bereits als
 Selbstverständlichkeit betrachteten »Sonntäglichen
Wort-Gottes-Feiern« dar, das heißt (Wort)Gottes-
dienste (mit oder ohne Kommunionspendung), die
in Ermangelung eines Priesters anstelle der Sonn-
tagsmesse gefeiert und von einem Diakon oder Lai-
en geleitet werden. Bezüglich dieser Praxis sind,
wie der Verfasser im Vorwort (14) zu Recht fest-
stellt, »viele theologische und kirchenrechtliche
Fragen offen« (ebd.). Seine Absicht, diese Fragen
aufgreifen und einer Beantwortung zuführen zu
wollen, ist daher uneingeschränkt zu begrüßen.
Im Anschluss an das »Abkürzungsverzeichnis«

(15–18) und eine knappe, aber prägnante Einlei-
tung, in deren Rahmen er zum einen die »Zielset-
zung der Arbeit« (19–21) umreißt, zum anderen die
»Wahl des Titels und der verwendeten Begriffe«
(22–24) erläutert, nähert er sich der von ihm ge-
wählten Thematik zunächst unter dem Aspekt »Aus
der Not geboren« (25–141). Im Mittelpunkt des er-
sten Kapitels steht »Die ›Pflicht‹ zur Heiligung des
Sonntags in einer gottesdienstlichen Versamm-
lung« (25–67). In diesem Zusammenhang zeigt der
Verfasser die durchgängige rechtsgeschichtliche
Entwicklungslinie einer »sehr engen Verknüpfung
der Heiligung des Sonntags mit der Feier der Eu-
charistie« auf, so dass die in bestimmten Epochen
und unter bestimmten Umständen angewandten
»Notlösungen« in Form von priesterlosen Wortgot-
tesdiensten nie »über die Beseitigung des Priester-
mangels hinaus Bestand« gehabt haben (67).
Das zweite (und umfangreichste) Kapitel behan-

delt »Universalrechtliche Normen zu Sonntäg-
lichen Wort-Gottes-Feiern« (68–141). Ausgehend
von den einschlägigen Darlegungen des Zweiten
Vatikanischen Konzils beschreibt der Verfasser
darin zunächst Genese und Intention des für die
gegenständliche Thematik einschlägigen can. 1248
§ 2 CIC, demzufolge den Gläubigen sehr empfoh-
len wird, »wenn wegen Fehlens eines geistlichen
Amtsträgers oder aus einem anderen schweren
Grund die [sonntägliche] Teilnahme an einer Eu-
charistiefeier unmöglich ist, […] an einem Wort-
gottesdienst teil[zu]nehmen«. Dabei wie auch im
Blick auf den gesetzessystematischen Kontext die-
ser Norm sowie auf das von der Gottesdienstkong-
regation erstellte Direktorium »Sonntäglicher Ge-
meindegottesdienst ohne Priester« von 1988 und
andere einschlägige Dokumente deutlich, dass ein
priesterloser (Wort)Gottesdienst am Sonntag im-
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111CT 1ne Notlösung darstellen kann, dem e schlägıgen orgaben der Liturgiekonstitution des
ei1ilnanme der Fucharistiefeljer In eıner anderen / weıten Vatıkanums und des aran anknüpfenden
Kırche und prinz1ıpie. VOorzuz.iehen ist / CIC durchaus enn! und korrekt

wiederg1bt. Wenn sıch be1 (1me1nde und KırcheIm zweıten e1]1 der 211 geht eTEe-
ber austauschbare (Girölßen handeln würde(e Anwendung des 1mM ersten e1l1 aufgenommenen

recht(sgeschicht)lichen Befunds Bereiits dessen 1 1- W A ach Auffassung des Verfassers sche1inbar der
Fall ist ware tatsächlıc Nn1ıCcC mehr einsichtigtel » Z um egen SeWOrden« 1bt JE-

doch uUunvernonlien erkennen, ass sıch der Ver- machen, WALTLLLTII elner FEucharnstiefeler (ın welcher
Tasser 1 wen1ger ZU] ÜUrsprecher des gelten- »(Gremeinde« uch ımmer) gegenüber elner ander-

weıtigen gottesdienstlichen Versammlung (der e1-den Rechts als der 1mM deutschen prachraum VOI-

herrschenden Praxıs MAacC l dhes wırd beispiels- nOÖrtlıchen »Geme1i1nde«) der Vorzug gegeben
werden sollte ID sakramentale LDimension VOINWEe1se Cutlıc. ındem 1mM drıtten Kampıtel ber
FEucharıstie und Kırche wıiuirde we1ıt hınter deren»>Cle unı versalrechtliıchen Voraussetzungen 1r

Sonntägliche Wort-Gottes-Feiern« C 1 - 1ale Lımensıion zurücktallen M! ber ware
uch n1ıC mehr einsichtig machen, WT eklärt, »alleın schon der Hınwelis« (!) auf e MÖg-

1C  21 e11nanme elner FEucharıistiefeler ın 1IrC überhaupt daran testhalten sollte., e “()I111-

einem Nachbarort bedrohe »auf ange 1C den täglıche Feıier der heilıgsten FEucharıistie als ege
und eal, eınen arsatzweıse gefelerten ( Wort)Got-Bestand der Gemei1inde, der >Empfehlung< V1e-

le einzelne äubige olge leisten« 144) Im ÄAn- teschenst ingegen immer und als Ausnahme
chluss »>vIiele Autoren« S1e. ın der enL- und Notlösung betrachten l e heilıgste UuCNAa-

msStie erschiıene annn IU mehr als 1ne VOIN mehre-sSprechenden Empfehlung rıchtig: PIliıcht) 1ne
mangelnde Wertschätzung des Ortes (1ottes und 111 (weıtgehend gleichwertigen Formen sonntag-

lıcher »Gemeindeversammlung«.e (!) »>den verschıiedenen Formen der
Gegenwart Jesu C’hrıist1 1mM Sakrament, ın sSeinem |DER echste und letzte Kapıtel bletet unter dem
Wort und ın der sıch ın Seinem Namen VCISAaTII- 111e »Ermutigung, Ausblicke und Olffene Fragen«
melnden (1me1nde elnen unterschiedlichen Wert gleichsam e praktische FSSeNzZ der
beizumessen« 21 ble1ibt völlıg außer Untersuchung. /u eC weılist der Verfasser arauı
Acht, ass e unverzichtbare, we1l konstitutive He- hın, ass priesterlose ( Wort)Gottesdienste
deutung der sonntägliıchen FEucharnstiefeler 1r e Sonntag überall dort 111a könnte ınzufügen: und
(Ortskirche bZzw Pfarre1 Nn1ıCcC alleın ın der sakra- dort ZU] egen werden, » W 0 S1C den >5 Hun-
mentalen egeNnWar! C' hrist1ı egründe! ist, sondern CI< ach der Feıier der FEucharistie wach halten und
uch und gerade In der sakramentalen ergegen- verstärken und helfen, ass 1ne 5 Durststrecke«
wärti1gung Se1INEes Kreuzesopfers, Urc das «dC1e überwunden werden kann« Voraussetzung
FEıinheit des Volkes (1ottes bezeichnet und bewiırkt dafür ist allerdings e (tatsächlıche und absolute!)
SOWI1e der ufbau des Le1bes C’hrıist1 vollendet>» Unmöglıchkeit ir e betreifenden Gläubigen,
(can 8607 1C) wıird. elner FEucharnstiefeler teilzunehmen. Unzutreftfen-

Im vierten Kapıtel bletet der Verfasser 1ne ernel- derweıise cheıint der Verfasser jedoch davon ‚LL-

2n »Ubersicht partıkularrechtliıchen Kegelun- gehen, ass 1ne sOolche Unmöglıichkeit bereıits annn
SCH 1mM deutschsprach1igen Kaum« 1 Ia- gegeben ist, WE ın der betreffenden »CGemeinde«
be1 scheut sıch N1IC. 1ne SCW1SSEC Hılflosigkeit selhst e heilıgste Fucharıstie n1ıC gefeler! wırd
der zuständıgen Leitungsorgane 1mM Umgang mıiıt bZzw N1C gefeiert werden annn Sınd ber bloße)
den unıversalkırchlichen Normen auft der elnen und FErschwerniıs und Unmöglıchkeit TSL e1nmal gleich
der Qhesen Normen vielerorts zuwıderlaufenden SESELZL, wırd e Ausnahme tTast zwangsläufig ZULT

ege 1Den amı gegebenenfalls verbundenen (1e-Praxıs auf der anderen 211e d1agnost1izieren und
(mıt Recht) beanstanden Besonders wiurdı- ren ist sıch der Verfasser allerdings wiederum
SCH ist ın Aesem Zusammenhang e ehenso bewusst Uneingeschränkt zuzusti mmen ist ıhm da-

her, WE e Trage aufwirtt, b Nn1ıC dort,gründlıche w1e umfassende Erschließung des e1N-
schläg1ıgen Quellenmaterials Notlösungen welcher uch immer zuU Dauer-

zustand werden drohen, »ehrlhicherweıise annn»Grundaspekte der Feıjer des Wortgottesdien-
SC S« ist das Tünfite Kampıtel überschrıie- der Schritt VOIN der taktıschen ufhebung der Pfar-

ben, dessen Begınn e1n ebenso verbreıiteter Ww1e re1 durch Verlagerung des TLes der Feıier der “()[I111-

täglıchen FEucharistie hın ZULT recC  1cCHNenNn ufhe-folgenschwerer theologischer TLiuUumM sel1nen
Nıederschlag gefunden hat' ntgegen der Behaup- bung der arre1 beschrıitten werden« sollte

(ung des Verfassers ist Nn1ıCcC e »(Gremennde rage- An tormellen Unzulänglichkeiten sSınd 1wWw49 der
Mn der Liturgie« sondern e Kırche Lheser auf Kosten der Übersichtlichkeit gehende RerZicCc
FauxXpas ist 11150 verwunderlıcher, als e e1N- auf 1ne durchgäng1ige Nummerierung HCN

mer nur eine Notlösung darstellen kann, dem die
Teilnahme an der Eucharistiefeier in einer anderen
Kirche stets und prinzipiell vorzuziehen ist.
Im zweiten Teil der Arbeit geht es um die konkre-

te Anwendung des im ersten Teil aufgenommenen
recht(sgeschicht)lichen Befunds. Bereits dessen Ti-
tel – »Zum Segen geworden« (142–196) – gibt je-
doch unverhohlen zu erkennen, dass sich der Ver-
fasser dabei weniger zum Fürsprecher des gelten-
den Rechts als der im deutschen Sprachraum vor-
herrschenden Praxis macht. Dies wird beispiels-
weise deutlich, indem er im dritten Kapitel über
»die universalrechtlichen Voraussetzungen für
Sonntägliche Wort-Gottes-Feiern« (142–152) er-
klärt, »allein schon der Hinweis« (!) auf die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an einer Eucharistiefeier in
einem Nachbarort bedrohe »auf lange Sicht den
Bestand der Gemeinde, falls der ›Empfehlung‹ vie-
le einzelne Gläubige Folge leisten« (144). Im An-
schluss an »viele Autoren« (ebd.) sieht er in der ent-
sprechenden Empfehlung (richtig: Pflicht) eine
mangelnde Wertschätzung des Wortes Gottes und
die Gefahr (!), »den verschiedenen Formen der
Gegenwart Jesu Christi im Sakrament, in seinem
Wort und in der sich in seinem Namen versam-
melnden Gemeinde einen unterschiedlichen Wert
beizumessen« (145). Dabei bleibt völlig außer
Acht, dass die unverzichtbare, weil konstitutive Be-
deutung der sonntäglichen Eucharistiefeier für die
Ortskirche bzw. Pfarrei nicht allein in der sakra-
mentalen Gegenwart Christi begründet ist, sondern
auch und gerade in der sakramentalen Vergegen-
wärtigung seines Kreuzesopfers, durch das «die
Einheit des Volkes Gottes bezeichnet und bewirkt
sowie der Aufbau des Leibes Christi vollendet»
(can. 897 CIC) wird.
Im vierten Kapitel bietet der Verfasser eine erhel-

lende »Übersicht zu partikularrechtlichen Regelun-
gen im deutschsprachigen Raum« (153–174). Da-
bei scheut er sich nicht, eine gewisse Hilflosigkeit
der zuständigen Leitungsorgane im Umgang mit
den universalkirchlichen Normen auf der einen und
der diesen Normen vielerorts zuwiderlaufenden
Praxis auf der anderen Seite zu diagnostizieren und
(mit Recht) zu beanstanden. Besonders zu würdi-
gen ist in diesem Zusammenhang die ebenso
gründliche wie umfassende Erschließung des ein-
schlägigen Quellenmaterials.
»Grundaspekte der Feier des Wortgottesdien-

stes« (175–194) ist das fünfte Kapitel überschrie-
ben, an dessen Beginn ein ebenso verbreiteter wie
folgenschwerer theologischer Irrtum seinen
Niederschlag gefunden hat: Entgegen der Behaup-
tung des Verfassers ist nicht die »Gemeinde Träge-
rin der Liturgie« (175), sondern die Kirche. Dieser
Fauxpas ist umso verwunderlicher, als er die ein-

schlägigen Vorgaben der Liturgiekonstitution des
Zweiten Vatikanums und des daran anknüpfenden
can. 837 § 1 CIC durchaus kennt und korrekt
wiedergibt. Wenn es sich bei Gemeinde und Kirche
aber um austauschbare Größen handeln würde –
was nach Auffassung des Verfassers scheinbar der
Fall ist –, wäre tatsächlich nicht mehr einsichtig zu
machen, warum einer Eucharistiefeier (in welcher
»Gemeinde« auch immer) gegenüber einer ander-
weitigen gottesdienstlichen Versammlung (der ei-
genen, örtlichen »Gemeinde«) der Vorzug gegeben
werden sollte. Die sakramentale Dimension von
Eucharistie und Kirche würde weit hinter deren so-
ziale Dimension zurückfallen. Damit aber wäre
auch nicht mehr einsichtig zu machen, warum die
Kirche überhaupt daran festhalten sollte, die sonn-
tägliche Feier der heiligsten Eucharistie als Regel
und Ideal, einen ersatzweise gefeierten (Wort)Got-
tesdienst hingegen immer und nur als Ausnahme
und Notlösung zu betrachten. Die heiligste Eucha-
ristie erschiene dann nur mehr als eine von mehre-
ren (weitgehend gleichwertigen) Formen sonntäg-
licher »Gemeindeversammlung«.
Das sechste und letzte Kapitel bietet unter dem

Titel »Ermutigung, Ausblicke und offene Fragen«
(195–196) gleichsam die praktische Essenz der
Untersuchung. Zu Recht weist der Verfasser darauf
hin, dass priesterlose (Wort)Gottesdienste am
Sonntag überall dort – man könnte hinzufügen: und
nur dort – zum Segen werden, »wo sie den ›Hun-
ger‹ nach der Feier der Eucharistie wach halten und
verstärken und so helfen, dass eine ›Durststrecke‹
überwunden werden kann« (195). Voraussetzung
dafür ist allerdings die (tatsächliche und absolute!)
Unmöglichkeit für die betreffenden Gläubigen, an
einer Eucharistiefeier teilzunehmen. Unzutreffen-
derweise scheint der Verfasser jedoch davon auszu-
gehen, dass eine solche Unmöglichkeit bereits dann
gegeben ist, wenn in der betreffenden »Gemeinde«
selbst die heiligste Eucharistie nicht gefeiert wird
bzw. nicht gefeiert werden kann. Sind aber (bloße)
Erschwernis und Unmöglichkeit erst einmal gleich
gesetzt, wird die Ausnahme fast zwangsläufig zur
Regel. Den damit gegebenenfalls verbundenen Ge-
fahren ist sich der Verfasser allerdings wiederum
bewusst. Uneingeschränkt zuzustimmen ist ihm da-
her, wenn er die Frage aufwirft, ob nicht dort, wo
Notlösungen welcher Art auch immer zum Dauer-
zustand zu werden drohen, »ehrlicherweise dann
der Schritt von der faktischen Aufhebung der Pfar-
rei durch Verlagerung des Ortes der Feier der sonn-
täglichen Eucharistie hin zur rechtlichen Aufhe-
bung der Pfarrei beschritten werden« (196) sollte.
An formellen Unzulänglichkeiten sind etwa der

auf Kosten der Übersichtlichkeit gehende Verzicht
auf eine durchgängige Nummerierung zu nennen
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(mıt der olge, ass e ersten Hnf Kapıtel 4LL1esamı
wıieder 1ICL mit 1, 1 I ICl beginnen). och Kiırchengeschichte
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Schnell N Steiner, 2005, N Tafeln mit»Anhang« mit den einschläg1ıgen partı-
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3/054] 706355 FEuro 34,90bliografie« wOobel eiziere neuerlich e1-

uflıstung »partıkularrechtlichelr Quellen«
nthält Im Inhaltsverzeichnis sınd e In der ce1t Jahrzehnten erfolgten Erforschung des

1 ebens und Wırkens des Kegensburger präkon1-Seitenangaben 2 1mM zweıten Kampıtel (9)
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4E| Wıttmann An stellt e vorliegende1mM Unften Kapıtel 12) N1C korrekt angegeben erstie umfassende B10graphie eınen Meınlenstein1 verse ın den Anmerkungen verwendete ] ıtera-
dar.urangaben SU1IC 1111A1 ın der B1ıblıographie- Kurz VOT dem Hınscheiden Wıltmanns berichtete1C. jene Bäaäumker (Anm 103), Baumgart- der postolısche Nuntius ir das Königreich BaYy-11CT (Anm 154), (muardını (Anm 149), Kau (Anm

541) und och (Anm 561) Ärgerlich sınd uch e CI11, Erzbischof (’harles ral eICYy d Argenteau,
1mM Informatıyprozeß gegenüber aps Gregorvornehmlıch ın iIremdsprachigen und 1er VOT lem
XVI > Wıttmann könne b se1lner (Girolien J1ugen-ıtahenıschen /Zitaten gehäuft auftretenden OrthO-

graphischen ängel, beispielswe1ise ın Anm 198 den und Se1NEes Wıssens mit ecC als 1ne der C 1-

S[CN e2uchien des deutschen prachraums A CSE-(>1P1S1U1S« »1PS1US«), Anm 245 (>PraesenZza« hen werden « er Nuntius w1lınWASN da-SLAll »presenza«), Anm (»>dıemens10Ne«
»>dımens10nNe«) und Anm 245 (»Irone« >TIron- mit ausdrücken wollte Er annte und SCHNAaLZIEe den

l )hener (1ottes als eınen unbeıirrbaren Kämpfer 1r(C«) der 1mM ] ıteraturverzeichnıs unter Rıvella
(»Diretto« »>Dirıtto«). aps und Kırche den einselt1igen Ratıona-

lısmus der Aufklärung, e das UÜbernatürliche mit
ntier inhaltlıchem Aspekt ist zusammenfTfassend bloßer umanı! und e unendlıch reiche und

festzuhalten, 4ass der Verfasser 1ne hinsıchtlich schöpferische Welt der christlıchen Dogmen mit C1-
mfang und Komplexı1tät beeindruckende UTn.: 1IC1T1 ürftigen Moralısmus vertauschen wollte

des einschläg1ıgen recht(sgeschicht)lichen He- Kompromißlos verteidigte e Rechte der O-
unı bietet, dann ber Oolfenbar davor zurück-
scheut, Qhesen efunı als alistah e vielerorts

1schen 1IrC anmaßende Staatsorgane. er
Nuntius SCHAaLZLE 1ltmann als elınen überzeugtenbestehende und ıhm ach e1genem ekunden Nn1ıC und deshalb uch andere überzeugenden Priester,

unbekannte Praxıs anzulegen. ID »>b1s eute UNSC- der das Apostolat der lat harmonıisch mit der des
Oste Spannung« zwıischen Kechtslage und betens, Opferns und L eidens verbinden VC1-
Kechtsprax1s spiegelt sıch insofern uch 1mM Tag mochte, weshalb ıhn den bedeutendsten
Selner Untersuchung wieder, e letztendlıch mehr Persönlichkeiten der Kırche Selner e1l zählte ()h-
Fragen qUTIWIT. als beantwortet Dazu gehört uch Übertreibung hat der Uulor des erkes, der
und VOT eme Tage, b der Priestermangel, der gesehene Kırchenhistoriker (1erhard Wınkler
herzulande UuN1SONO als trund 1r e Einführung 15 ın der B10graphie das en und das mehr
priesterloser ( Wort)Gofttesdienste Sonntag SC als O-jJährige 1ırken des YJeners (1ottes als Ke-
nNnannı:! wiırd, UrCc den aktısch erzeugien FEıiındruck SCIS des Kegensburger Priesterseminars, als ApOS—eıner weıitgehend problemlosen FErsetzharkeıit der te1 der (CCarıtas, als Dompfarrer, Domkapıtular,FEucharıistiefeler letztendlıich n1ıC SOl gefördert DDompropst, als Weihbischof und (reneralvısıtator
WIrd. ID (Kurzfrist1ge) ınderung eıner Notlage des Bıstums und schheßlich als präkonisierter Bı1ı-
wıiuirde damıt der (langirıstigen und dauer.  en) SC V OI Kegensburg aufgezelgt. |)Daraus geht her-
ehebung ıhrer Ursache 1mM Weg stehen l hese und YOL, Wıttmann maßgeblıc azZu beigetragenandere drängende Fragen 1mM Zusammenhang mit
der behandelten emalı mMussen gestellt und be-

hat, e Aufklärung ın Bayern überwınden und
ın elner 1mM sıch Umbruch befnndliıchen Welt e

anLwortel werden urfen Ansonsten droht ( ZU- kırchliche Erneuerungsbewegung In selinem aler-
mıindest ın strukturschwachen Gebieten) 1ne de
aCIO priester- und eucharıstielose ırche., e mit

and 1Ns rechte LoOt bringen
FKın besonderer Da  > gebührt (jerhard ınkler,

der katholischen IU mehr den Namen geme1n hat e wissen-schaflftliıchen Fähigkeıten Wıtt-
besonders auft dem (jebilet der orientalıschenolfgang Ö:  €, SE Pölten

(mit der Folge, dass die ersten fünf Kapitel allesamt
wieder neu mit 1, 1.1, 1.2 etc. beginnen). Noch un-
übersichtlicher präsentiert sich das überhaupt nur
partiell durchnummerierte Quellen- und Literatur-
verzeichnis (197–239), was angesichts seiner
Reichhaltigkeit umso mehr zu bedauern ist: Einem
»Anhang« (197–202) mit den einschlägigen parti-
kularrechtlichen Quellen folgt die eigentliche »Bi-
bliografie« (203–239), wobei Letztere neuerlich ei-
ne Auflistung »partikularrechtliche[r] Quellen«
(216–219) enthält. Im Inhaltsverzeichnis sind die
Seitenangaben zu 2.2.2 im zweiten Kapitel (9), zu
1.3 im dritten Kapitel (10) sowie zu 1.2 und 1.2.1
im fünften Kapitel (12) nicht korrekt angegeben.
Diverse in den Anmerkungen verwendete Litera-
turangaben sucht man in der Bibliographie verge-
blich, so jene zu Bäumker (Anm. 103), Baumgart-
ner (Anm. 134), Guardini (Anm. 149), Rau (Anm.
541) und Koch (Anm. 561). Ärgerlich sind auch die
vornehmlich in fremdsprachigen und hier vor allem
italienischen Zitaten gehäuft auftretenden ortho-
graphischen Mängel, beispielsweise in Anm. 198
(»ipisius« statt »ipsius«), Anm. 243 (»praesenza«
statt »presenza«), Anm. 244 (»diemensione« statt
»dimensione«) und Anm. 245 (»frone« statt »fron-
te«) oder im Literaturverzeichnis unter Rivella
(»Diretto« statt »Diritto«).
Unter inhaltlichem Aspekt ist zusammenfassend

festzuhalten, dass der Verfasser eine hinsichtlich
Umfang und Komplexität beeindruckende Aufnah-
me des einschlägigen recht(sgeschicht)lichen Be-
funds bietet, dann aber offenbar davor zurück-
scheut, diesen Befund als Maßstab an die vielerorts
bestehende und ihm nach eigenem Bekunden nicht
unbekannte Praxis anzulegen. Die »bis heute unge-
löste Spannung« (195) zwischen Rechtslage und
Rechtspraxis spiegelt sich insofern auch im Ertrag
seiner Untersuchung wieder, die letztendlich mehr
Fragen aufwirft als beantwortet. Dazu gehört auch
und vor allem die Frage, ob der Priestermangel, der
hierzulande unisono als Grund für die Einführung
priesterloser (Wort)Gottesdienste am Sonntag ge-
nannt wird, durch den faktisch erzeugten Eindruck
einer weitgehend problemlosen Ersetzbarkeit der
Eucharistiefeier letztendlich nicht sogar gefördert
wird. Die (kurzfristige) Linderung einer Notlage
würde damit der (langfristigen und dauerhaften)
Behebung ihrer Ursache im Weg stehen. Diese und
andere drängende Fragen im Zusammenhang mit
der behandelten Thematik müssen gestellt und be-
antwortet werden (dürfen). Ansonsten droht (zu-
mindest in strukturschwachen Gebieten) eine de
facto priester- und eucharistielose Kirche, die mit
der katholischen nur mehr den Namen gemein hat.

Wolfgang F. Rothe, St. Pölten

Kirchengeschichte
Gerhard B. Winkler, Georg Michael Wittmann

(1760–1833) Bischof von Regensburg. Zwischen
Revolution und Restauration, Regensburg: Verlag
Schnell und Steiner, 2005, 372 S. und 32 Tafeln mit
Farb- und Schwarz-weiß-Abbildungen, ISBN:
3795417635 , Euro 34,90.

In der seit Jahrzehnten erfolgten Erforschung des
Lebens und Wirkens des Regensburger präkoni-
sierten Bischofs Dr. phil. Dr. theol. h.c. Georg Mi-
chael Wittmann (1760–1833) stellt die vorliegende
erste umfassende Biographie einen Meilenstein
dar.
Kurz vor dem Hinscheiden Wittmanns berichtete

der Apostolische Nuntius für das Königreich Bay-
ern, Erzbischof Charles Graf Mercy d’Argenteau,
im Informativprozeß gegenüber Papst Gregor
XVI.: »Wittmann könne ob seiner Großen Tugen-
den und seines Wissens mit Recht als eine der er-
sten Leuchten des deutschen Sprachraums angese-
hen werden.« Der Nuntius wußte genau, was er da-
mit ausdrücken wollte. Er kannte und schätzte den
Diener Gottes als einen unbeirrbaren Kämpfer für
Papst und Kirche gegen den einseitigen Rationa-
lismus der Aufklärung, die das Übernatürliche mit
bloßer Humanität und die unendlich reiche und
schöpferische Welt der christlichen Dogmen mit ei-
nem dürftigen Moralismus vertauschen wollte.
Kompromißlos verteidigte er die Rechte der katho-
lischen Kirche gegen anmaßende Staatsorgane. Der
Nuntius schätzte Wittmann als einen überzeugten
und deshalb auch andere überzeugenden Priester,
der das Apostolat der Tat so harmonisch mit der des
Betens, Opferns und Leidens zu verbinden ver-
mochte, weshalb er ihn zu den bedeutendsten
Persön lichkeiten der Kirche seiner Zeit zählte.  Oh-
ne Übertreibung hat der Autor des Werkes, der an-
gesehene Kirchenhistoriker Gerhard Winkler
OCist., in der Biographie das Leben und das mehr
als 50-jährige Wirken des Dieners Gottes als Re-
gens des Re gensburger Priesterseminars, als Apos–
tel der Caritas, als Dom pfarrer, Domkapitular,
Dompropst, als Weihbischof und General visitator
des Bistums und schließlich als präkonisierter Bi-
schof von Regensburg aufgezeigt. Daraus geht her-
vor, daß Wittmann maß geblich dazu beigetragen
hat, die Aufklärung in Bayern zu über winden und
in einer im sich Umbruch befindlichen Welt die
kirchliche Erneuerungsbewegung in seinem Vater-
land ins rechte Lot zu bringen.
Ein besonderer Dank gebührt Gerhard Winkler,

daß er die wissen-schaftlichen Fähigkeiten Witt-
manns besonders auf dem Gebiet der orienta lischen
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